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– ärztlich verordnete Heilmittel (Inhalationen, Wärme- und 
Elektrotherapie sowie – nach einem während des 
Auslandsaufenthaltes eingetretenen Unfall – medizinische 
Bäder und Massagen) bis zu insgesamt 150 EUR je 
Versicherungsfall 

– ärztlich verordnete Hilfsmittel, soweit diese erstmals auf Grund 
eines während des Auslandsaufenthaltes eingetretenen Unfalls 
erforderlich werden, bis zu insgesamt 150 EUR je 
Versicherungsfall 

– Röntgendiagnostik, Strahlendiagnostik und Strahlentherapie 
– Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehandlung 
– medizinisch notwendiger Transport oder Verlegung durch 

anerkannte Rettungsdienste zum nächsterreichbaren zur 
Behandlung geeigneten Krankenhaus oder zum nächst-
erreichbaren Notfallarzt zur Erstversorgung nach einem Unfall 
oder Notfall 

– schmerzstillende Zahnbehandlung  
– Krankenrücktransport 

Erstattungsfähig sind die Mehraufwendungen eines medizinisch 
notwendigen Rücktransportes aus dem Ausland, wenn am 
Aufenthaltsort bzw. in zumutbarer Entfernung eine ausreichende 
medizinische Behandlung nicht gewährleistet und dadurch eine 
Gesundheitsschädigung zu befürchten ist. Zusätzlich werden 
Mehraufwendungen für eine Begleitperson erstattet, wenn die 
Begleitung medizinisch notwendig ist. 
 
Die Rückführung muss an den ständigen Wohnsitz oder in das 
von dort nächsterreichbare zur Behandlung geeignete 
Krankenhaus erfolgen. Soweit medizinische Gründe nicht 
entgegenstehen, ist das jeweils kostengünstigste Transportmittel 
zu wählen. 

 
Mehraufwendungen sind die Aufwendungen, die durch den Eintritt 
des Versicherungsfalles für eine Rückkehr ins Inland zusätzlich 
anfallen. Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten 
werden von der Versicherungsleistung abgezogen. 
 

– Rückführung und Bestattung im Todesfall 
Beim Tode der versicherten Person im Ausland werden die 
Aufwendungen für die Bestattung am Sterbeort oder die 
Überführung an deren letzten ständigen Wohnsitz erstattet.  

 
c) Sonstige Bestimmungen 

– An Stelle der Regelung in § 1 Absatz 4 AVB/VT gilt für den 
Versicherungsschutz auf Auslandsreisen Folgendes: 
– Als Ausland im Sinne von Abschnitt II Ziffer 3 dieses Tarifes gilt 

nicht die Bundesrepublik Deutschland sowie die Länder, in 
denen die versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat. 

– Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende 
Versicherungsfälle – jeweils mit Beendigung eines 
Auslandsaufenthaltes, spätestens jedoch mit Ablauf des 60. 
Tages des Auslandsaufenthaltes bzw. mit Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses. Ist die Rückreise zu diesem 
Zeitpunkt aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert 
sich die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige 
Versicherungsfälle längstens um 90 Tage. 

– Abweichend von § 3 Absatz 2 und 3 AVB/VT entfallen für 
Behandlungen auf Auslandsreisen die Wartezeiten. 

– Ergänzend zu den in § 5 AVB/VT genannten 
Leistungsausschlüssen besteht für Auslandsreisen, für deren 
Antritt ein Grund die Heilbehandlung im Ausland war, kein 
Versicherungsschutz. Gleiches gilt bei Heilbehandlungen, von 
denen bei Grenzüberschreitung bereits feststand, dass sie bei 
planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten, es sei 
denn, dass die Reise wegen des Todes des Ehegatten, 
eingetragenen Lebenspartners oder eines Verwandten ersten 
Grades unternommen wurde. 

– Soweit im Versicherungsfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder 
eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen 
vor. Meldet der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall der 
UKV, wird diese jedoch im Rahmen ihrer Verpflichtungen in 
Vorleistung treten. 

 
III.  Beiträge 
 
1.  Die Beiträge werden in den technischen Berechnungsgrundlagen des 
Versicherers festgelegt und ergeben sich aus dem jeweils gültigen 
Versicherungsschein. 
 

2.  Der Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages nach dem 
Geschlecht und Eintrittsalter der versicherten Person festgesetzt. Als 
Eintrittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr des 
Versicherungsbeginns und dem Geburtsjahr der versicherten Person.  
 
Ab Beginn des Kalenderjahres, in dem eine versicherte Person das 15. 
bzw. das 20. Lebensjahr vollendet, ist der Beitrag für das Eintrittsalter 15 
bzw. 20 zu zahlen. 
Bei Änderung des Versicherungsschutzes berechnet sich der Beitrag nach 
den Bestimmungen des §  8a AVB/VT. 
 
IV.  Obliegenheiten 
 
Der Abschluss einer weiteren oder die Erhöhung einer bestehenden 
Versicherung, die Leistungen für Zahnersatz oder Sehhilfen zum 
Gegenstand hat, darf nur mit Einwilligung des Versicherers erfolgen. Wird 
diese Obliegenheit verletzt, ist der Versicherer nach §  28 VVG von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn er von seinem Kündigungsrecht 
innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden Gebrauch macht. 
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